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DIE LINKE im Kreistag | Fischerstr. 19b | 38300 Wolfenbüttel 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ganzauer, 
sehr geehrte Frau Landrätin Steinbrügge, 

 

zur Sitzung des Kreistages am 20.05.2019 bringt die Fraktion DIE LINKE folgenden Antrag ein: 

 

Die Landkreisverwaltung wird beauftragt Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für 
Dorfgemeinschafts- und Mehrgenerationenhäuser in kommunaler Trägerschaft zu erarbeiten und dem 
Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Begründung: 

Vor 15 Jahren wurde die Förderung von Dorfgemeinschaftshäusern im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 
abgeschafft. Für den Neubau und die Sanierung besteht somit zur Zeit seitens des Landkreises keine 
Fördermöglichkeit. 

Dörfliche Begegnungsstätten spielen im Dorf eine wichtige Rolle. Sie sind ein Kommunikations- und 
Aktionszentrum, bereichern das Dorfgemeinschaftsleben, bewirken eine Identifikation mit dem Ort und tragen 
so zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei. Sie stellen wesentliche Kommunikationspunkte dar und könne 
über ihre Träger Multiplikatoren für neue Eigeninitiativen sein. 

Kommunikation ist das A und O in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Von der Qualität des 
Zusammenlebens im Dorf hängen persönliche Lebenszufriedenheit und die Zufriedenheit der Bewohner mit 
den Lebensverhältnissen im Dorf ab.  

Der Landkreis Wolfenbüttel sollte daher in Dörfern ohne oder mit maroden soziokulturellen Einrichtungen 
und bei entsprechendem Bedarf den Neubau oder Sanierung eines Dorfgemeinschaftshauses zukünftig 
wieder im Rahmen der Haushaltslage mit Zuwendungen unterstützen. 

Die mögliche Förderhöhe sollte mindestens 10 % der Investitionssumme zuzüglich 5 % auf die am Kapitalmarkt 
beschafften und eingesetzten  Eigenmittel betragen. Bei den Eigenmitteln kommt Eigenleistung nicht zum 
Ansatz. 

Nach Antragstellung sollte das tragfähige Konzept im zuständigen Ausschuss in Form einer maximal 15- 
minütigen Präsentation vorgestellt und erläutert werden. 

 

 

 

    Arnfred Stoppok 
    Fraktionsvorsitzender 


